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1. Vorbemerkungen 

1 § 1 des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen 

(Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz – StaRUG) verlangt, dass die 

Geschäftsleiter haftungsbeschränkter Unternehmensträger fortlaufend über die Entwicklung 

des Unternehmens wachen, um den Fortbestand der juristischen Person gefährdende Risiken 

erkennen zu können und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Erkennen sie solche Ent-

wicklungen, ergreifen sie nach § 1 Abs. 1 Satz 2 StaRUG geeignete Gegenmaßnahmen und 

erstatten den Überwachungsorganen unverzüglich Bericht. § 1 StaRUG stellt eine allgemeine 

und rechtsformübergreifende Vorschrift in Bezug auf Krisenfrüherkennung und daran anknüp-

fende Reaktionspflichten der Geschäftsleiter haftungsbeschränkter Unternehmensträger dar. 

Geschäftsleiter sind dabei allein die „Mitglieder des zur Geschäftsführung berufenen Organs“ 

(d.h. Geschäftsführung, Vorstand bzw. (bei monistischen SE) die geschäftsführenden Direk-

toren).2 

2 § 1 StaRUG definiert die betroffenen Unternehmensträger als juristische Personen und rechts-

fähige Personengesellschaften, bei der kein persönlich haftender Gesellschafter eine natür-

liche Person ist. Hiermit sind alle haftungsbeschränkten Rechtsträger erfasst – neben haf-

tungsbeschränkten Unternehmen z.B. auch Stiftungen, juristische Personen des öffentlichen 

Rechts und Idealvereine.  

 
1 Verabschiedet vom Fachausschuss Sanierung und Insolvenz (FAS) am 08.09.2025, billigende Kenntnisnahme 

vom Hauptfachausschuss (HFA) am 26.09.2025.  
2 Vgl. RegBegr. SanInsFoG v. 09.11.2020, BT-Drs. 19/24181, S. 104.  


